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 Veröffentlicht am 27.09.1990

Norm

ABGB §692

Rechtssatz

Die allgemein gehaltene Behauptung einer Gefahr der Unzulänglichkeit, weil es noch nicht abgeschlossene Verfahren

gebe, die die Passiva beein ußen könnten, reicht zur Abwehr des geltend gemachen Anspruches des Legatars nicht

aus. Auch die Gefahr muß konkret bestehen.
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